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Zitat von Bolzbold

Nebenbei gehört das selbstständige Informieren darüber zu unseren Dienstpflichten.

Ergänzung:

Richtig. Die Schulleitung hat dafür Sorge zu tragen, dass dies auch möglich ist (z.B. durch das
Auslegen des Schulverwaltungsblattes) und dies auch zu kontrollieren (z.B. durch das Kürzel
jeden Lehrers auf dem Blatt, dass er Kenntnis vom Inhalt genommen hat).
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